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Ue&er ben Sufanb ber fdtttKijevifajen 6diarf*
fcbüljenmaffe.*)

SDenn ich mit einigen SBotren bie öffentliche Sluf*

«terffamfcft anfpreehe, fo g*'lt eö einjig bem tnfcbei*

benen SÖunfehe, einigeö Sicht über einen ©egenftanb

j« »erbreiten, ber, roie. ich feoffe, allgemeine^ 3n*
tereffe feaben famt. — So ift ber Serfucb einer Dar*

ftelluttg beö jcgt'gm 3«fianbeö ber fchroeijerifdjen

Sdjarffdjügenroaffe unb iferer tnuffemafjlt'chen Seiftun*

gen, »erbunben mit Sorfdjlägen jur Serbefferung

Sticht leidjt feat eö »on jefeer etroaö Schab*

lidjereö im «JJtilt'tätroefen gegeben ali ju faiigut'nifdje

Srroartungen »on Dem, roaö einjelne SBaffengattungen
leiften «nb erreichen. Kommt enblicb ber SJtoment,

roo ber Seftanb ber ganjen Sadje geprüft roirb fo

jeigt fich oftmatö mit bem größten Schaben, bafj bie*

fclhe nidjt mefer alö ber hoble Schalt beö Stamenö roar.

Seit »ielen Sahren hat bk Sieblingöroaffe ber

Sdjroeijer fo jablreiaje ©öuner gefunben, bafj bie

öffentliche «JJteinung, irregeführt burdj «pnbltjiften unb

^jalbmilt'tärö, in bem Scfjarffcbiigencorpö tie mädj*

tigfie Stuge unferer g-reifeeit ju fehen pflegt. —
Öffentliche Slätter haben biefeö Schema commentirt
unb »telfact» rcieberfeoft. m

So läfjt fich begreifen, bafj foldje «phrafen ber

Sitclfeit ber Sefbeiltgteit gefallen fönnen; aber beim

roaferen Sicht betrachtet, roirb man auch ofene bie

Sluton'tät ber angefefeenften SJtilitärö geftefeen muffen,
bafj folihe letber nur ju fefer »on ber «JJteferjabl ber

Scbarffcbügen felhfi unb »on bem übrigen «publifum
gefeegten Srroartungen fid) nicht »erroirffidjt ftnben.

So roäre bafeer fefer jn bebauern, roenn fo irrige
Stnfidjten audj bei jenen «JJtännern (ich geltenb machen

*) 5S3ir haben rotfber baS Sßergnügen/ unfern geehrten
Sefern eine fretmütfjige, bocbii b>herjigen5roerthe
Slrbeit bti für bie Saturn} bti febröcf jertfcfjen ©efearf»
fcfeügc-roefensunermübftcfe tha'ttgen ©charffchügen«
jpauptmannS&m.SDItiiier von Süiicf) mitjutbeilen,
bte bereits pon ber jürebenfeben SWilttärgcfetlfdjaft in
Sorgen am 13 Dloix-mber lsiö mit ungeteiltem
«öeifall unb Sntereffe aufgenommen rourbe.

2Sir roünfebtcn bnrutn febr, b,§ Me in biefem
Sluffäge entbotenen tr-fffietjen SBo>fd)fa'oie Der bieg»
jabriflcn tibaenöffil'cben 59liltta'rgefcüfchaft in söern,
roie fte es iferer grofjen Sfßiet.tigfdt roegen Pi-rbient,
jur 53eratfeung »orgefegt unb bann ber eibgenöfft«
fdjen aJitlttaraufftfhtsbcfebrbc jur reiflichen $rü»
fung empfohlen roiirb«.

Ste «Jtcbcif tion.

follten, bie Sinflufj auf unfer Kriegöroefen feaben; benn

3eitungöphrafrn roerben niemafö unfere ©ränjen »er*

tbeibigen, fonbern »ietmehr auf unfer kriegöroefen
burch foldje unb äfenlidje Srfeärtung »on Sorurtfeeiien
fcbäbli'dj einroirfen. — So roäre afferbt'ugö eine Un*

gereefitüfeit, in bt'e Saterfanböliebe ber Sdjroeijer
3roeifel fegen ju rooffen: allein um in einem Kampf
mit Srfolg auftreten ju tonnen, mufj man roo mög*

lief) beffere Stret'tmittel befigen alö ber geinb, intern
p>rf6iil|cfje Sapferfeit allein nidjt hinrcidjenb tft. Sd)
hin roeit entfernt t'n Slbrcbe fteffen jit rooffen, baff

biefe «SBaffe, gut organifirt unb geleitet, große Ser*
btenfte um bie Unabfeängigfeit unferö Saterlanbeö ftd)
erroerben fönne. Stur mufj man ftd) nicht übertrie*
benen Sorfteflungen feingeben, beim im Kriege berufet

Sllleö auf Serfeältniffen. Die Scbarffcbügen fea6ett

in ber Siegel nur eine bebt'ngte Slnroenbung, inbem fie

nicht überall gebraucht roerben fönnen, unb üherbiefj

ifi tai Scharffdjügenrcefen, roenn auch unter anberm

Stamen, längft bei ten meiften europäifetjen Slrmeen

eingeführt. Oeftreidj feat feine £»roler, Saiern feine

©ebtrgöjäger.
Tie Stärfe unb bk ©runbpfeifer jebeö Sorpö

beruhen in einer guten Organifation, Snftruftion mtb

Diöjiplin! — allein auch feierin gefe.t biefe SBaffe ben

übrigen Sruppengatfmigen feineöroegö »oran, roaö id)
fofort beroeifett roerbe.

Sn Sejug auf bie Organifation jeigt fid) nämlid)
im SlUgemeinen, bafj auf bie Scbtejjfertigfeit unb fräf*
tigeu Körperhau, roclcfjeö tie eigentliche Sebingung
unb bte Slufnahme in baö Sotpö begrünben foffte,
feineöroegö genügende Stüdftcht genommen roirb. —
Unb bocij foffte auf biefe Siequifire fireng gehalten
roerben, fo bafj bie Snftruftion fich bann nur bamit

ju befebäftigen hätte, bett Seharffdjügen in baö rein
Kn'egerifdje feineö Serufeö eütjufübreit. — gerner
ficht man nur ju oft, bafj bei ber Slufnafeme bie be«

treffenben SDaffenfoniinanbante« einfeitig unb launenhaft

»erfügen, roobei bann noch jebe roillfübriictje Slb*

roeidjung »cn reglementorifdjen Sorfcbrifren freien

Spielraum ftnben foff Daher fann man auch feie unb
ba Offijiere roie Seharffdjügen bei biefem Sorpö er*

bilden, bie »ermutfelicb nur bei grünen Stotfeö roegen
biefe SBoffe roäfeltcn, unb bie auf aüei anbere roeit

efeer Sttifprurij machen fönnen, alö auf ben Stamen

Sdjarffdjtigctt.
Son alten gefebitften Offijieren ift anerfannt,

roie fefer eine fraftöolle Stefer»e, befonberö bei biefer

SBaffe bringenbeö Sebürfniß bleibt, allein in mefe*
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Ueber den Zustand der schweizerischen Scharf¬
schützenwaffe.

Wenn ick mit einigen Worten die öffentliche

Aufmerksamkeit anspreche, so g'lt cs einzig dem bescheidenen

Wunsche, einiges Licht über einen Gegenstand

zu verbreiten, der, wie ich hoffe, allgemeines
Interesse haben kann. — Es ist der Versuch einer

Darstellung des fetzigen Zustandes der schweizerischen

Scharfschützenwaffe und ihrer muthmaßlichen Leistungen,

verbunden mit Vorschlägen zur Verbesserung

Nickt leicht hat es vou jeher etwas
Schädlicheres im Militärwesen gegeben als zu sanguinische

Erwartungen von Dem, was einzelne Waffengattungen
leisten und erreichen. Kommt endlich dcr Moment,
wo der Bestand der ganzen Sache geprüft wird, so

zeigt sich oftmals mit dem größten Schaden, daß

dieselbe nicht mehr als der hohle Schall des Namens war.

Seit vielen Jahren hat die Lieblingswaffe der

Schweizer so zahlreiche Gönner gefunden, daß die

öffentliche Meinung, irregeführt durch Publizisten und

Halbmilitärs, in dem Scharfschiitzencorps die mächtigste

Stütze unserer Freiheit zu sehen pflegt, —
Oeffentliche Blätter haben dieses Thema commentirt
und vielfach wiederholt. '

^

Es läßt sich begreifen, daß solche Phrasen der

Eitelkeit der Beteiligten gefallen können; aber beim

wahren Licht betrachtet, wird Man auck ohne die

Autorität der angefchensten Militärs gestehen müssen,

daß solche leider nur zu sehr von der Mehrzahl der

Scharfschützen selbst und von dcm übrigen Publikum
gehegten Erwartungen sich nicht verwirklicht finden.

Es wäre daher sehr zu bedauern, wenn so irrige
Ansichten auch bei jenen Männern sich geltend machen

Wir haben wieder das Vergnügen, unsern geehrten
Lesern eine freimüthige,, höchst bcherzigrnswerthe
Arbeit des für dic Hebung des schweizerischen Scharf«
schütze' Wesens unermüdlich rhciligen Scharfschützen-
Hauptmanns Hrn. Meister vsn Zürich miizutheiien,
die bereits von der zürcherischen Militargrsellschalt ,n
Horgcn am 13 November t«66 mit ungctdeiltein
Beifall und Interesse aufgenommen wurde.

Wir wünschten darum sehr, d„ß die in diefem
Aufsatze enthaltenen tr fflichcn Vcnschla'« der dieß-
jcihrigcn kidacnössischcn MilitärgcscUschaft in Bern,
wie sie es ibrer großen Wichtigkeit wegen verdient,
zur Berathung vorgelegt und dann der eidgenössischen

Militciraufsichisbchörde zur reiflichen
Prüfung empfohlen würde.

Die Redaktion.

sollten, die Einfluß auf unser Kriegswesen haben; denn

Zeitungsphrascn werden niemals unsere Gränzen
vertheidigen sondern vielmehr auf unser Kriegswesen

durch fosche und ähnliche Erhärtung von Vorurtheilen
schädlich einwirken. — Es wäre allerdings eine

Ungerechtigkeit, in die Vaterlandsliebe der Schweizer
ZweiÄi sitzen zu wollen: allein um in einem Kampf
mit Erfolg auftreten zu können, muß man wo möglich

bessere Srreirmittel besitzen als der Feind, indem

persönliche Tapferkeit allein nicht hinreichend ist. Ich
bin weit entfernt in Abrede stellen zu wollen, daß

diese Waffe, gut organisirt und geleitet, große
Verdienste um die Unabhängigkeit unsers Vaterlandes sich

erwerben könne. Nur muß man sich nichr übertriebenen

Vorstellungen hingeben, denn im Kriege beruht
Alles auf Verhältnissen. Tie Scharffchützen haben

in der Regel nur eine bedingte Anwendung, indem sie

nicht überall gebraucht werden können, und ü^erdieß

ist das Scharffchützenwescn, wenn auch, unter anderm

Namen, längst bei den meisten europäischen Armeen

eingeführt. Oestreich hat seine Tyroler, Baiern seine

Gebirgsjäger.
Tie Stärke und die Grundpfeiler jedes Corps

beruhen in einer guten Organisation, Instruktion und

Disziplin!— allein auch hierin geht diese Waffe den

übrigen Truppengattungen keineswegs voran, was ich

sofort beweisen werde.

In Bezug auf die Organisation zeigt sich nämlich
im Allgemeinen, daß auf die Schießfertigkeit und

kräftigen Körperbau, wclchcs die eigentliche Bedingung
und die Aufnahme in das Corps begründen sollte,

keineswegs genügende Rücksicht genommen wird. —
Und doch sollte auf diese Requisite streng gehalten

werden, so daß die Instruktion sich dann nur damit

zu beschäftigen hätte, den Scharfschützen in das rein
Kriegerische seines Berufes einzuführen. — Ferner
sieht man nur zu oft, daß bei der Aufnahme die

betreffenden Waffenkommandanten einseitig und launen»

haft verfügen, wobci dann noch jcde willkührliche
Abweichung von reglementarischen Vorschriften freien

Spielraum finden foll Daher kann man auch hie und
da Offiziere wie Scharfschützen bei diesem Corps
erblicken die vermuthlich nur des grünen Rockes wegen
diese Waffe wählten, und die auf alles andere weit

eher Anspruch machen können, als auf den Namen
Scharfschützen.

Von allen geschickten Offizieren ist anerkannt,
wie sehr eine kraftvolle Referve, besonders bei dieser

Waffe dringendes Bedürfniß bleibt, allein in meh-
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reren Kantonen folt biefeö bebeutenbe nnb norfj*

roenbige Slement nod) feineöroegö fraftüoK inö Seben

getreten fein, «nb eben fo bürfte bie Sanbroebr ju
feinen gar glänjenben Srroartungen berechtigen, ba

beren Organifation ber SBifffür ber Äantone über*

laffen bleibt.
©eben roir auf baö Seroaffnungö * «nb Sluö*

rüftungöroefen über, fo erhlidt man eine fo grofje
Serfcbiebenbeit, «JJtangelfeaftigfeit nnb tfeeifroeife Un*

braudjbarfeit ber SBaffen, bafj biefer Uebelftanb im

gelbe »on bem offenbarften Siaditfeeil fein mufj.
3cb roeifj jroar roohl, bafj »on mehreren Kantonen

bemfelben abgeholfen rourbe, allein fo lange baö Steg*

lement bai, roaö beftimmt fein foffte, nidjt beftimmt

»orfdjretht, fommt feine Uebercinftimmimg feerauö. -

Die golgen feieüon finb leidjt ju erfehen.

So j. S übcrläfjt baö Steglement baö Sluffegen

beö SBaibmefferö ober bei Sojonetö unb beö «per*

fuffionöfcbloffeö bem guten SBiffen beö Scbarffcbügen

(roaö ftetö unmilitärifdj bleibt), fo bafj in biefer Se*

jt'efeung bie einen mefer bie anbern roetu'ger jum Stofj*
nnb geiiergefcdt befähigt finb. Uiiterfndjt man bann

bk Stuger felbft — bie mögtichft leicht ju tragen unb

auf »erfchiebenartige Diftanjen eingefeboffen fein folt*

ten, — fo ffnbet fid) eine grofje 3ahl, bie nidjt ein*

mal anf 400 Sdjritte Sdjttfj halten, unb befjroegen auf
bie erforberliehen Diftanjen unbraud)bar finb, ober

anbere, bie ein ©eroiebt führen, baö ber Sdjarffdjüg auf
bem «JJtarfch nicht tragen fann.

Setreffenb Kleibung unb Squipirung, fo barf bie*

felbe im ©onjen genommen alö ji'emlid) befrtebigenb

angefefeen roerben» roaö fidj audj bei ber legt ftatt*
gefunbenen eibgenöffifchen Sabrcöjitfammenjiebung in
Xhun crjct'gte. Stur bleibt fehr j« roünfdjen, bafj in
allen Kantonen Slermelroeften auch für biefe SBaffe

eingeführt, für beffere Kaputrörfe geforgt, affer über*

ftüffige Xanb abgefdjafft nnb audj in biefer Sejiefeung
auf möglidjfte ©leidjförmigfeit mödjfe feingerot'rft
roerben.

Sejüglidj bie Snftruftion, fo ifi biefef6e nicht
minber im»offfommen, unb eö febeint mir fet'erin eine

foldje Segriffö»erroirrung uub Serfenmmg über tie
wahre Statur unb Stnroenbung biefer SBaffe, unb eine

foldje Ungleichheit ber Unrerrichtöfnfteme »orjufecrr*
fehen, bafj ohne eine eibgenöffifche Seitung unb Seauf*
ficbtt'gimg u«b eine ffdj ftetö roieber erneuernbe eibge*
nöffifdje Senrraf*3nftniftt'on, beren Softem bennjumal
in allen Kantonen obfigatorifcf) einjufüferen roäre, nie
etroaö ©cbiegeneö unb Kräftigcö erjielt roerben fann,

unb bafj trog allen Slnfpornungen einjefner Kantone,
biefe SBaffe immer in bem im»offfomnienen 3"ftanbc
bleibt, in ben meineö Srachtenö biefelbe meiftenö

burd) frühere Serfdjulbung »erfunfen ift. — SBabr

hübt aber, bafj felbft unter biefem ungünftigen Serhält*
niffe mehr gethan roerben fönnte, unb bafj oftmatö
nicht hinlängliche Kenntnifj ber Obern auf bie roeiferc

Sittroidlung ftörenb einroirft. - Unb bodj! Soll ber

Scharffehüg feine Slufgabe erfüffeu, fo mufj er nidjt
nur mit großer ©emächlichfeit laben unb auf eine

Diftanj »on 200 Srfiritten febießen fönnen, roie eö

»on ben Stanbfcbügen gcfchlefet, fonbern er muß im gelb
biö auf 700 Schritt auf »erfchiebrnem Serrain feine Mu--

gelit ahjufenben »crßebeit, «nb beßroegen im Diftanjen*
Schägen unb Schießen anf jebem 5tcrrain eingeübt,
auch nicht minber in Sehanblung unb Srhaltuttg
feiner SBaffe, in ber Solbaten* nnb «plotonöfdjule
mtb tu ben »erfchiebenen anbern Dienftjroetgen, ivetdjc
bem Sdiarffcbügen eben fo roenig fremb fein bürfen alö
ben antern SBaffen beroanbert fein, unb überhaupt
einen geroiffefl ©rab »on Se.Deglicbfeit erlongcn, ber

ifen fäfeig macht, fich felbft ju »errfeeibigen. — Sr*
forbeniiffe, bie im SlUgemeinen roofel bem Stamen, ber

Xbat nadj aber mir »on einer SJtiuberjafel bei biefem

Sorpö gefannt finb. Daher jäbtt bie Sdjroeij affer*

bingö »tele taufenb gute Sdjeihenfdjügen, hingegen
befigt fie roenig gute Sdjorffcbügcn.

Die fdjroädjfte Stelle aher bei biefem Sorpö fdjeint
mir mifttet'tig bt'e Diöciplin, benn nur j« fefer finb
bie Scbarffcbügen alö nicht gar fofgfam befannt. —
3roar mag in frühem Seiten, roie auch »ieffeicbt jegt
noch, nicht hinlängliche Kenntniß bei Dienfteö bei ben

Sorgefegten, unb Stößen, bie biefe baburch geben, roie

auch bie meiftenö anri'militärifcfjc Organifation auf beu

Schießftäitben, nicht roenig jur Sinreißitng biefeö

Ucbelö beigetragen hoben, rooju ber SBahn fommt,
baß, weil bt'e Statur feiner «Baffe ben ©charffchügen iit
ein freiereö «ub felbftftänbigcrcö Serijäftniß ftclif,
biefeö ein geroiffeö Sorredjt für ifen begrünbe unb »o«
ihm nidjt ein eben fo cncrgtfdjcr nnb friegögemäfjer
©ebrauet) unb unbcbiitgtcr ©efeorfam »erlangt roerben

bürfe, alö bieß »on bett übrigen «Truppengattungen

geforbert roirb.
Slflein barin erfelt'dc idj jum roem'gftcn feinen Se*

fchönigungögrunb, unb folt baber biefem Uebel ge*

ftcuert roerben, fo muß man unerläßlich in £anbbabung
ber Diöjiplüt einen gehaltenem unb feftern ©ang
nehmen, alö bii taber ftatt fanb, mtb nicht turch öftere

Slmneftien Sergefeen crefren, — Ober roaö feättc
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reren Kantonen soll dieses bedeutende und

nothwendige Element noch keineswegs kraftvoll ins Leben

getreten sein, und eben so dürfte die Landwehr zu

keinen gar glänzenden Erwartungen berechtigen, da

deren Organisation der Willkür der Kantone
überlassen bleibt.

Gehen wir auf das Bewaffnungs- und

Ausrüstungswesen über, so erblickt man eine fo große
Verschiedenheit, Mangelhaftigkeit nnd theilwrsse Un-
brauchbarkeit der Waffen, daß dieser Uebelstand jm
Felde von dem offenbarsten Nachtheil sein muß.

Ich weiß zwar wohl, daß von mehreren Kantonen
demselben abgeholfen wurde, allein fo lange das

Reglement das, was bestimmt fein follte, nicht bestimmt

vorschreibt, kommt keine Uebereinstimmung heraus. -

Die Folgen hievon sind leicht zu ersehen.

So z. B überläßt das Reglement das Aussetzen

des Waidmcssers oder des Bajonets und des Per-
kussionSschlosses dem guten Willen des Scharfschützen

(was stets unmilitärisch bleibt), so daß in dieser

Beziehung die einen mehr die andern weniger zum Stoß-
nud Feuergefccht befähigt sind. Untersucht man dann
die Stutzer selbst — die möglichst leicht zn tragen und

auf verschiedenartige Distanzen eingeschossen sein

sollten, — so findet sich eine große Zabl, die nicht
einmal auf 400 Schritte Schuß halten, und deßwegen auf
die erforderlichen Distanzen unbrauchbar sind, oder

andere, die ein Gewicht führen, das der Scharfsctnitz auf
dem Marsch nicht tragen kann.

Betreffend Kleidung und Equipirung, so darfdie-
felbc im Ganzen genommen als ziemlich beftiedigend

angesehen werden, was sich auch bei der letzt statt-

gcfundenen eidgenössischen Cadreszusammenziehung in
Thun erzeigte. Nur bleibt sehr zu wünschen, daß in
allen Kantonen Aermelwefien anch für diese Waffe
eingeführt, für bessere Kaputröcke gesorgt, aller
überflüssige Tand abgeschafft nnd auch in dieser Beziehung
auf möglichste Gleichförmigkeit möchte hingewirkt
werden.

Bezüglich die Instruktion, so ist dieselbe nicht
minder unvollkommen, und es scheint mir hierin eine

solche Begriffsverwirrung uud Verkennung über die

wahre Natur und Anwendung dieser Waffe, und eine

solche Ungleichheit der Unterrichtssysteme vorzuherr-
schen, daß ohne eine eidgenössische Leitung und
Beaufsichtigung und eine sich stets wieder erneuernde
eidgenössische Central-Jnstruktion, deren System dennznmal
in allen Kantonen obligatorisch einzuführen wäre, nie
etwas Gediegenes und Kräftiges erzielt werden kann,

und daß trotz allen Anspornungen einzelner Kantone,
diese Waffe immer in den, unvollkommenen Znstande

bleibt, in den meines Erachtens dieselbe meistens

durch frühere Verschuldung versunken ist, — Wahr
bf ibt aber, daß selbst unter diesem ungünstigen Verhältnisse

mehr gethan werden könnte, und daß oftmals
nicht hinlängliche Kenntniß dcr Obern auf die weitere

Entwicklung störend einwirkt. - Und doch! Soll der

Scharfschütz seine Aufgabe erfüllen, so muß er nicht

nur mir großer Gemächlichkeit laden Und auf eine

Distanz von 900 Schritten schießen können, wie es

von dcn Standfchützcn geschieht, sondern er muß im Feld
bis auf 7M Schritt auf verschiedenem Terrain seine

Kugeln abzusenden verstehen, und deßwegen im Distanzen-
Schätzen und Schießen anf jedem Terrain eingeübt,
auch nicht minder in Behandlung und Erhaltung
feiner Waffe, in der Soldaten - und Plotonsschule
nnd in den verschiedenen andern Dienstzweigen, welche

dcm Scharfschützen eben fo wenig fremd fein dürfen als
den andern Waffen bewandert sein, und überhaupt
einen gewissen Grad von Beweglichkeit erlangen, der

ihn fähig macht, sich selbst zu vertheidigen. —
Erfordernisse, die im Allgemeinen wohl dem Namen, der

That nach aber nnr von einer Minderzahl bei diesem

Corps gekannt sind. Daher zählt die Schweiz
allerdings viele tausend gute Scheibenschützen, hingegen
besitzt sie wenig gute Scharfschützen.

Die schwächste Stelle aber bei diesem Corps scheint

mir unstreitig die Disciplin, denn nur zu sehr sind
die Scharfschützen als nicht gar folgsam bekannt. —
Zwar mag in frühern Zeiten, wie auch vielleicht jetzt

noch, nicht hinlängliche Kenntniß des Dienstes bei den

Vorgesetzten, und Blößen, die diese dadurch geben, wie
auch die meistens antimilitärischc Organisation auf dcn

Schießständen, nicht wenig zur Einreißung dicses

Uebels beigetragen haben, wozu der Wahn kommt,
daß, weil die Natur seiner Waffe den Scharfschützen in
ein freieres und sclbststäudigcres Verhältniß stellt,
diefes ein gewisses Vorrecht für ihn begründe und von
ibm nicht ein eben so energischer nnd kriegsgemäßer

Gebrauch und unbedingter Gehorsam verlangt werden

dürfe, als dieß vvn den übrigen Truppengattungen
gefordert wird. '

Allein darin erblicke ich zum wenigsten keinen

Beschönigungsgrund, und foll daher diesem Uebel

gesteuert werden, so muß man unerläßlich in Handhabung
der Disziplin einen gehaltenern und fesiern Gang
nehmen, als bis daher statt fand, nnd nicht durch öftere

Amnestien Vergehen creiren. — Oder was hätte
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man »on einem Sorpö jit erroarfen, roenn eö ofene

Diöjiplin »or ben geinb ju ftefeen fäme. Dort, roo

man bem Sefebl, ofene fidj ju befinnen, geborenen

muß, — bort bat ber Solbat feine Diöfuffionen über

baö roaö gefetfeben foff ju machen. Der Sommanbant
ftefet mit feinem Kopf, mit fetner Shre ein für baö,
roaö er befiehlt — hur ©efeorfam tft bie «Pflicht beö

Untergebenem'
Ofene Scheu habe idj nunmebr bk «JJiängel

unb bie «punfte gerügt, roelche biefe SBaffe treffen.
Sefchulbige man mich feiner Uebertreibung, benn Slffeö

biefeö fprehe ich mit ben inm'gftrn Ueberjcugung auö,
unb ein jig freute eö mich, roenn t'cfe nun jugletch auch bie

«JJiittel anbrüten fönnte, bt'e meineö Srachrenö ge*

eignet fein bürfen, biefe SBaffe auf eine ihrer roür*

bige Stufe emporjubeben.
Slffererft fefee idj biefeö:. Ti:,i •

l)3n ber Sluffteffung eineö eibgenöffifchen
Scbarffdjügenftabeö.

So feat nämlich jebe ber »erfchiebenen SBaffen*

gattungen bie SBofeltfeat einer Stcpräfcntation im eib*

getiöffifeben Stab jn genießen unb notferoenbiger
SBeife feebarf auch biefe SBaffe eineö Stügpunfteö,
»Ott roeldiem einerfeitö bie allgemeine Seitung beö eib*

genöffifcf en Scbügctiroefetiö auögeht, unb ber anberfeitö
alö eibgenöffifche Stcpräfcntation ber Scbarffdiügen*
waffc an ben »on ber eibgenöffifchen Stufftditöhehörbe
über baö Sduigenrocfen ju pflegenben Dcliberationen
üfeeil nehmen fönnte, «nb alle für biefe SBaffe ange*
meffeiieit Sorfdjriftcn ju entroerfen featte. «SBie äußerft

tiacbtbeilig baö «Jtid)t»orfeanbenfein einer foldjen Ste*

präfentation biö bafeer auf baö eibgenöffifdje Schügen*
roefen eingeroirft hat, habe ich bereitö fchon beroiefen.

Sticht minber fcbätlicb jeigt eö fid) aber auch in ffnan*
jieffer Sejiefeung. Ober man frage bei mefereren Kantonen

an, oh fie nicht bebeutenbe Koften roegen beö «JJtan*

gelö an feinlänglich beftt'mmten Örbonnanjen bei

Slnfdjaffung »on unjroedmäßigen Stugern foroofel,
afö »on anbem jinpaffenben ©egenftanben. unnüger
SBeife gefeabt feaben! unb oh man nidjt fdjon fange
eine Oberleitung »ermiffe, bie einmal in baö Sfjaoö

»on »erfehiebenartigen 3nßruftion&föftcmen, Orbon*

Hanjeu u f. ro., Sicht unb Uebereinftimmung bringen
rourbe, unb t'nfonberheit auf Sntroerfung eineö ber
Statur ber Sdjarffchügenroajfe anpaffenben Steglementö
roirfe!

Durch baö Sorfeanbenfciu eineö eibgenöffifchen
Stabeö bürfte bann audj tem nidjt geringen Uefcef*

(tanbe gefteuett roerben, baf nämlich bie eibgen&ffifcbett

Snfpeftionen ber Sdjarffdjügen, roie biö baber gefehafe,

»on Offijieren anberer SBaffengattungen »orgenommen
roerben, bie mit ber Spejiafitäf biefeö Dienfteö nicht

geborig »ertraut finb. Slnberö roirb ber Srfolg fein,

roenn Offijiere ber SBaffe fefbft infpiciren.
Snblicb würbe bie'Sluffteffung eineö eibgenöffifchen

Scbügenftabeö geeignet fein, ju Seförberung einer

roobltfeätfgen Smulation bem Offijier »om «saferen

Serbienft einen auögebefentern SBtrfungöfreiö anju*
roeifen.

Stlö jroeiteö Ser»ollfommnungömitfel betrachte ich:

Die Sinfüferung beö SentralunterrtchU
in ben refp. Kantonen-

So fdjeint mir nämlich, baß bie Siegeln bei innern

Dienfteö, Kenntnißnafeme »on ber Sefdjaffenfeeit ber Str*

matur unb SBaffen unb bauptfädjltcfj bie Suborbination
am beften in ©arnifon erlernt roerben fann; benn

ofene biefeö roirb bie «Jtotferoenbt'gfeit eintreten, gröf*
fere Saminelpunfte für meferere Kompagnien auf einige

3eit burch ein Sager ober burdj Kantonnementö ju bilben.

Die Snftruftion, bt'e leicht ju geben ifi, bilbet feier

nicht bie jpauptfache, roofel aber bk Diöjiplin nnb

bie Stegein teö innern Dienfteö.
Stnr ber ftrenge Dienft mit allem, roaö ifem an*

gehört (felbft mit bem Seifpiel »ou Strafen, roenn fie

einmal nötfeig geworben finb), tft eö, ber ben Sinen
bie unerläßliche .Spaltung ber Superiorifät ertfeeilt,

bk bennoch nidjtö »on Stofefeeitober unjeitiger Strenge
an fid) feaben barf, ben Slnbern aber bit eben fo un»

erläßliche Sinfidjt in bie «Jtotferoenbt'gfeit einer Hierarchie

jeigt, auf ber allein bie Diöjiplin, bie Seele eineö

.fteereö feft rufet.

Sllö britteö Serpoltfommnungömittef befrachte id):

Tie Sluffietfung »on 6efonbern Scharf*
fdjügeninfiruftoren.

3roar roirb mau mir einroenben: bafj bie Snftruf*
tion, inbem fie einige Slefenlidjfeit mit ber ber leichten

3äger feafee, auch »on Snfanterieinftruftoren gegeben
roerben fönne, «nb bie Sinfüferung biefeö Söftemö für
meferere Kantone ju foftbar roäre. Slffein einmal ift
bie Seitung beö Sihießenö baö SBefentiicbe, roaö roie

natürlich audj ein Sertrautfein mit ten übrigen tamit
»erbunbenen 3te6eitjroet'gen »orauöfegr, baö »on feinem

Snfanterieinftruftor geforbert werben fann. SBaö ben

anbern «punft anbetrifft, fo bürfre roofel baburch

gefeDlfen roerben, baf meferere Kantone (Ich j«r
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man von einem Corps zu erwarten, wenn es ohne

Disziplin vor den Feind zu stehen käme. Dort, wo
man dem Befehl, ohne sich zu besinnen, gehorchen

muß, — dort bat der Soldat keine Diskussionen über

das was geschehen soll zn machen. Der Kommandant
steht mit seinem Kopf, mit feiner Ehre ein für das,
was er befiehlt — Nut Gehorsam ist die Pflicht des

Untergebenen. > '

Ohne Scheu habe ich «unmebr die Mängel
und die Punkte gerügt, welche diese Waffe treffen.
Beschuldige man Mich keiner Uebertreibung, denn Alles
dieses fprcke ich mit der> innigsten Ueberzeugung aus,
und einzig freute es mich, wenn ich nun zugleich auch die

Mittel andeute» könnte, die meines Erachtens
geeignet fein dürfen, diefe Waffe anf eine ihrer würdige

Stufe emporzuheben, i

Allererst sehe ich dieses: nr.' uz

1) In der Au fstellung eines eidgenössischen
Scharfschützenstabes.

Es hat nämlich jede der verschiedenen

Waffengattungen die Wohlthat einer Repräsentation im
eidgenössischen Stab zu genießen, und nothwendiger
Weise bedarf auch diese Waffe eines Stützpunktes,
von welchem einerseits die allgemeine Leitung des

eidgenössischen SchüHenwefens ausgeht, und der anderseits

als eidgenössische Repräsentation dcr Scharfschützenwaffe

an den von der eidgenössischen Aufsichtsbehörde
über das Schützenwefen zu pflegenden Deliberationen
Theil nehmen könnte, uud alle für diese Waffe
angemessenen Vorschriften zu entwerfen hätte. Wie äußerst

uachtheilig das Nichtvorhandensein einer solchen

Repräsentation bis daher auf das eidgenössische Schützen-
wescn eingewirkt hat, habe ich bereits schon bewiesen.

Nicht minder schädlich zeigt es sich aber auch in finanzieller

Beziehung. Oder man frage bei mehreren Kantonen

an, od sie nicht bedeutende Kosten wegen des Mangels

an hinlänglich bestimmten Ordonnanzen bei

Anschaffung von unzweckmäßigen Stutzern sowohl,
als von andern unpassenden Gegenständen unnützer
Weise gehabt haben! und ob man nicht schon lange
eine Oberleitung vermisse, die einmal in das Chaos

von verschiedenartigen Jnstruktionssystcmen, Ordonnanzen

u s.w., Licht und Uebereinstimmung bringen
würde, und insonderheit auf Entwerfung eines der

Natur der Scharfschützenwaffe anpassenden Reglements
wirke!

Durch das Vorhandensein eines eidgenössischen

Stabes dürfte dann auch dcm nicht geringen Uebel¬

stande gesteuert werden, daß «ämlich die eidgenössische»

Inspektionen der Scharfschützen, wie bis daher geschah,

von Offizieren anderer Waffengattungen vorgenommen
werden, die mit der Spezialität dieses Dienstes nicht

gehörig vertraut sind. Anders wird der Erfolg sein,

wenn Offiziere der Waffe selbst inspiciren.
Endlich würde die'Aufstellung eines eidgenössische»

Schützenstabes geeignet sein, zu Beförderung einer

wohlthätigen Emulation dem Offizier vom wahren

Verdienst einen ausgedehntern Wirkungskreis
anzuweisen.

Als zweites Vervollkommnungsmittel betrachte ich :

Die Einführung des Centralunterrichts
in den resp. Kantonen.

Es scheint mir nämlich, daß die Regeln des innern

Dienstes, Kenntnißnahme von der Beschaffenheit der

Armatur und Waffen und hauptsächlich die Subordination
am besten in Garnison erlernt werden kann; denn

ohne diefes wird die Nothwendigkeit eintreten, grössere

Sammelpunkte für mehrere Kompagnien auf einige

Zeit durch ein Lager oder durch Kantonnements zu bilden.

Die Instruktion, die leicht zu geben ist, bildet hier

nicht die Hauptsache, wohl aber die Disziplin und

die Regeln des innern Dienstes.

Nur dcr strenge Dienst mit allem, was ihm

angehört (selbst mit dem Beispiel von Strafen, wenn sie

einmal nöthig geworden sind), ist es, der den Einen
die unerläßliche Haltung der Superiority ertheilt,
die dennoch nichts von Rohheit oder unzeitiger Strenge
an sich haben darf, den Andern aber die eben fo un>

erlüßliche Einsicht in die Nothwendigkeit einer Hierarchie

zeigt, auf der allein die Disziplin, die Seele eineS

Heeres fest ruht.

Als drittes Vervollkommnungsmittel betrachte ich:

Die Aufstellung von besondern Scharf-
schützeninstruktoren.

Zwar wird man mir einwenden: daß die Instruktion

indem sie einige Aehnlichkeit mit der der leichten

Jäger habe, auch von Jnfanteriei'nstruktoren gegeben

wcrden könne, und die Einführung dieses Systems für
mehrere Kantone zu kostbar wäre. Allein einmal ist

die Leitung des Schießens das Wesentliche, was wie
natürlich auch ein Vertrautsein mit den übrigen damit
verbundenen Nebenzwcigen voraussetzt, das von keinem

Jnfanterieinstruktor gefordert werden kann. Was den

andern Punkt anbetrifft, fo dürfte wphl dadurch

geholfeu werden, daß mehrere Kantone sich zur
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Haltung eineö gemeinfdjafrlichen Scharffcbügeninftrwf*
torö »erftänbigen mürben.

Diefeö fcheinen mir bk roefentfiehfien «JJtittef,

ben gerügten ©ebrechen abjufeelfen. So »erftefet (ich »Ott

felbft, baß burch $ute Senugung ber bargebotenen
Semmittel unb eifrige «Pflichterfüllung aud) bie Unter*

gebenen ifer «JJtögltehfteö beitragen muffen, benn nur
baburd) roirb baö SBofel bei ©anjen beförbert, baß

fid) beibe Sbeile mit einanber eifernb unterflügen.

Snbem t'd) feieutt't fcbließe nnb bieß SÖenige meinen

SBaffengenoffen empfehle, roirb eö mir angenehm fein,
bie Reit ber Sefer nidjt nn»erbient in Slnfprud) genommen

jU haben.

Rürid).
O : ü \l ;, |

,51

©te 3Jlilitdr*Unterrt(Jht^attjtaUen in ber
riöo fim in • • aj-.j tig 1

edjwetj.
II. Unterricht ber Sruppen im Kanton

St. ©allen.
Sogleich nach ber Sintheilung foff für ben Unter»

rid)t, bie Seroaffnung mtb Stuörüftung ber neu auf*
gerufenen «JJtannfdjaft unb für ihre Uniformirung hei

tem Sintritt in bie Kompagnie geforgt roerben.
Die Stefruten ber Snfanterie unb ber Seharffdjügen

foffen »on ten Snflruftoren bai grüfjjafer unb ben

Sommer feinburdj in ber Solbaten* unb «Pelotonö*

fdjule, in Sefeanblung unb Steinigung ber Stuörüftungö*
gegenftänee, im innern unb SBactjtDiettfte, unb be*

fonberö in Seforgung bei ©eroeferö, bie Säger audj
im leidjten Dienfte »oflßänbig unterridjtet roerben.

Der Unterricht ber Stefruten foff in fleinen Slh*

tfeeilungen »orgenommeu roerben. Die Sejirföfom*
tnanbanten feaben, mit Siüdftdjtauf Oertlidjfeit, bafür
ju forgen, baf bk Stefruten fo roenig alö möglich
iferen gcroö&ulidjen Sichelten entjogen roerben.

3um 'petotOHÖmtterridjt foüen bie jüngft ernannten
Uttterlieutenantö beigejogen roerben.

Die «JJtilttärfomnuffion roirb bie Snftruftion ber
Stefruten für ben ganjen Kanton beftimmen, unb fidj
über Slnorbnmtg unb Soffjug bei Unterridjtö Serfdjt
ertfeeilen laffen.

Seber Siefrut iit pfltchti'g an bem allgemeinen
Unterrichte ber Stefruten Sfeeil ju nefemen, unb fann
ffd) bemfelben burdj «prioarunterridjt nicht entjiefeen.

Der Hauptmann jeber Kompagnie roirb bie feiner

Kompagnie jugetfeeiften Stefruten in allen Sfeeflcn beö

Unterricfjtö prüfen, unb roenn er biefelben tüchtig

ffnbet, in feine Kompagnie aufnehmen ober aher bem

Snftruftor roieber jurücfgeben, entroeber alle ober

tijeilroeife. Stefruten, bie noch nicht »ollftänbig auö*

gerüftet ober nod) nicht gehörig unterrichtet finb,
feaben bie jperbftinftruftion ber übrigen Sruppen mit*

jumarben, bürfen aber bie große Uniform nidjt tragen.

Sinige SBocben »or ben jperbftübungen f0(x äff*

jäferlidj in jetem Sejtrfe quartierroeife eine Snfpeftion
beö erften Smtbeöauöjitgeö, ber Sunbeöreferöe unb

beö Sanbroefernuöjugeö ftatt finben.
Diefe Snfpeftion bat jum 3metfe:

1) Sei bem erften Sunbcöauöjuge unb ber Sunbeö*

refer»e bai «JJtangefbare an ber Sluörüfiung ju
«nterfiidjcn unb baöfelbe biö jur £erbftübitng
ergänjen ju laffen.

2J Den Uebertritt ber älteften «JJtannfdjaft nach beut

Sohrgonge in ten Satibroeferauöjug unb auö
bemfelben t'n bie Sanbroefer »orjutn feinen.

Slußer tiefer Snfpeftion foff bai Safer fet'itburdj

feine gefealten roerben, mit Sluönafeme für biejenigen,
roelche ifere Sluörüfiung nicht in Orbnung feaben, unb

bie roiebcrfeolr aufgeforbert roerten foffen.

Die Snfanterie unb tie Scbarffcbügen teö erften

Sunbeöauöjugeö itnb ter Sunbeörefcrpe foffen alt*

jährlich im ©eht'ete iljreö «JJtilitärbcjirfö jum Unter*

richte jufammengejogen roerben.

Die «JJtifitärfommiffion roirb biefe Snftruftion in

jebem Sejirf je nach ben befonbem Serfeäfrntffen bee*

fethen auf eine 3eif »erlegen, in ter bie SJtantifcfjaft

am roenjgften in ihren ©efdjäffen ju »erfäumen hat.
Tie Dauer biefer Snftruftion ift »on 6 Sagen.

So foffen aher »on ben ©emeinen nur 6 Sabrgänge>
nämlich bie «JJtamtfdjaft »om angetretenen 20fteu bii
»olfenbeten 25ften Sahre baju einberufen roerben.

Sämintlidje Offijiere, Unteroffijiere, Korporale
unb bie Spieffeute roerben aber fdjon 4 Sage »orfecr

ju einer Sorübung einberufen.
Steifere «JJit'iirärpffidjrige, bie roegen Slbroefenfeeir

ober Unpäßlichfeit 11. f. ro. noch feine Snftruftion mit*

gemadjt feaben, foffen bie Stefruteninftruftion nadj*
feolen, unb ju ber nächften £ierbftiibiing auch cinbc*

rufen roerben.

3u biefen ^erhftiifeungen roirb itt jebem Sejirf
baö ju einem Sataiffon gehörige «Perfonale bei großen
Stabö unb »om fleinen Stab ber 3lbjutaut*Unteroffijt'er,
ber Staböfoun'er, ber Samfeourmajor nnb bie Siidjfcn
fdjmiebe einherufen.
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Haltung eines gemeinschaftlichen Scharffchützeninstruk-

tors verständigen würden. i^ -

Dieses scheinen mir die wesentlichsten Mittel,
den gerügten Gebrechen abzuhelfen. Es versteht sich von
selbst, daß durch Hute Benutzung der dargebotenen
Lernmittel und eifrige Pflichterfüllung auch die

Untergebenen ihr Möglichstes beitrage» mussen, denn nur
dadurch wird das Wohl deS Ganzen befördert, daß
sich beide Theile mit einander eifernd unterstützen.

Indem ich hiemit schließe und dieß Wenige meinen

Waffengenossen empfehle, wird es mir angenehm fein,
die Zeit der Leser nicht unverdient in Anspruch genommen

zu haben.

Zürich.
',5 n.

Die Militar-Unterrichtsanstalten in der
Schweiz.

II. Unterricht der Truppen im Kanton
St. Gallen.

Sogleich nach der Eintheilung soll für den Unterricht,

die Bewaffnung und Ausrüstung der neu
aufgerufenen Mannschaft und für ihre Uniformirung bei

dem Eintritt in die Kompagnie gesorgt werden.
Die Rekruten der Infanterie und der Scharffchützen

sollen von den Jnstruktoren das Frühjahr und den

Sommer hindurch in der Soldaten - und Pclotons-
schule, in Behandlung und Reinigung der Ausrüstungs-
gegenstänoe, im innern und Wachtdicnste, und
besonders in Besorgung des Gewehrs, die Jäger auch
im leichten Dienste vollständig unterrichtet werden.

Der Unterricht der Rekruten soll in kleinen
Abtheilungen vorgenommen werden. Die Bezirkskom-
mandanten haben, mit Rücksicht auf Oertlichkeit, dafür
zu sorgen, daß die Rekruten so wenig als möglich
ihren gewöhnlichen Arbeiten entzogen werden.

Zum Pelotousunterricht sollen die jüngst ernannten
Unterlieutenanrs beigezogen werden.

Die Miiirärkommisswn wird die Instruktion der
Rekruten für den ganzen Kanton bestimmen, und sich
über Anordnung und Vollzug des Unterrichts Bericht
ertheilen lassen.

Jeder Rekrut ist pflichtig an dem allgemeinen
Unterrichte der Rekruten Theil zu nehmen, nnd kann
sich demselben durch Privatunterricht nicht entziehen.

Der Hauptmann jeder Kompagnie wird die seiner

Kompagnie zugetheilten Rekruten in allen Theilen des

Unterrichts prüfen, und wenn er dieselben tüchtig

findet, in seine Kompagnie aufnehmen oder aber dem

Jnstruktor wieder zurückgeben, entweder alle odcr

theilweise. Rekruten, die noch nicht vollständig
ausgerüstet oder noch nicht gehörig unterrichtet sind,

haben die Herbstinstruktio» der übrigen Truppen
mitzumachen, dürfen aber die große Uniform nicht tragen.

Einige Wochen vor den Hcrbstübungen soll
alljährlich in jedem Bezirke quartierweise eine Inspektion
des ersten Bundesauszuges, der Bundesreserve und

des Landwehrauszuges statt finden.
Diese Inspektion hat zum Zwecke:

1) Bei dem ersten Bundcsauszuge und der Bnndes-
reserve das Mangelbare an der Ausrüstung zu

untersuchen und dasselbe bis zur Herbstübung

ergänzen zu lassen.

I) Den Uebertritt der ältesten Mannschaft nach dcm

Jahrgange in den Landwehrauszug und aus
demselben in die Landwehr vorzunehmen.

Außer dieser Jnspektiou soll das Jahr hindurch
keine gehalten werden, mit Ausnahme für diejenigen,
welche ihre Ausrüstung nicht in Ordnung haben, und

die wiederholt ausgefordert werden sollen.

Die Infanterie und die Scharfschützen des ersten

Bundesauszuges und der Bundcsrescrvc sollen

alljährlich im Gebiete ihres Militärbezirks zum Unterrichte

zusammengezogen werden.

Die Militärkommission wird diese Instruktion in

jedem Bezirk je nach den besondern Verhältnissen
desselben auf eiue Zeit verlegen, in der die Mannschaft

am wenigsten in ihren Geschäften zu versäumen hat.
Die Dauer dieser Instruktion ist von 6 Tagen.

Es sollen aber von deu Gemeinen nur 6 Jahrgänge,
nämlich die Mannschaft vom angetretenen Msten bis

vollendeten ?5sten Jahre dazu einberufen werden.

Sämmtliche Offiziere, Unteroffiziere, Korporale
und die Spielleute werden aber fchon 4 Tage vorher

zu einer Vorübung einberufeii.
Aeltcre Militärpflichtige, die wegen Abwesenheit

oder Unpäßlichkeit u. s. w, noch keine Instruktion
mitgemacht haben, sollen die Rekruteiii'nstruktion
nachholen, und zu der nächsten Herbstübung auch einberufen

werden.

Zu diesen Herbstübungen wird in jedem Bezirk
das zu einem Bataillon gehörige Personale des großen
Stabs und vom kleinen Stab der Adjutant-Unteroffizier,
der Stabsfourier, der Tambourinajor und die Büchsen

schmiede einberufen.
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